
Exklusivvereinbarung

zwischen der

CR Leseagentur
Inhaberin: Christine Rothwinkler

Raistingerstrasse 10
82407 Wielenbach

und

Herrn Simon Viktor

1.Gegenstand der Vereinbarung

Der Bücherexpress Rothwinkler -im Folgenden bezeichnet als „Leseagentur“- ist beauftragt, 
exklusiv Lesungen für Sie zu organisieren. Die Leseagentur tritt hierbei nur als Vermittler und 
nicht als Veranstalter von Lesungen auf. Veranstalter sind z.B. Schulen, Altersheime, Vereine 
usw.. Aufgabe der Leseagentur ist auch, die Honorare auszuhandeln und die Termine für die 
Lesungen zu koordinieren. Sie verpflichten sich jedoch direkt gegenüber den Veranstaltern, die 
Lesungen an den vereinbarten Terminen zu halten.

2.Provision der Leseagentur

Die Leseagentur erhält von jeder durchgeführten Lesung eine Vermittlungsprovision von 20 % 
des für Sie durch die Leseagentur mit dem Veranstalter vereinbarten Honorars 

Die Höhe des zu vereinbarenden Honorars bestimmen Sie grundsätzlich selbst. Das 
Mindesthonorar für eine Lesung beträgt 350,00 Euro ggf. zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer.

Sollten Sie für denselben Veranstalter mehrere Lesungen an einem Tag halten, so beträgt das 
Mindesthonorar für zwei Lesungen 650,00 € und für drei Lesungen 950,00 €, jeweils ggf. 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sie stellen ihre Honorarrechnung direkt an den Veranstalter.

Nach der Durchführung der Lesung(en) erhalten Sie von der Leseagentur eine entsprechende 
Provisionsrechnung, die binnen drei Wochen nach Erhalt zahlbar ist. Alle Provisionen/Honorare 
der Leseagentur erfolgen zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
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3. Ausnahmen         

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie selbst in bestimmten Fällen ( z.B. Charity-Veranstaltungen 
oder Lesungen für befreundete Veranstalter) vereinbaren und durchführen. Die Leseagentur ist 
allerdings davon im Vorfeld in Kenntnis zu setzten. Sollte einen Honorar vereinbart werden, gilt 
ebenfalls die 20%-Regelung.

4. Terminvereinbarung und Durchführung der Lesungen

Nach Vereinbarung der Termine durch die Leseagentur sind Sie verpflichtet, den oder die 
Termine direkt gegenüber dem jeweiligen Veranstalter schriftlich (oder per e-mail) zu 
bestätigen, womit die Vereinbarung mit dem Veranstalter zustande kommt. Die Leseagentur ist 
davon in Kenntnis zu setzten.

Sollte eine Lesung nicht stattfinden können, müssen Sie die Leseagentur und den Veranstalter 
unverzüglich davon unterrichten. Die Leseagentur wird sich bemühen, einen Ersatz zu finden 
oder einen neuen Termin zu vereinbaren.

5. Dauer der Vereinbarung, Sonstiges

Diese Vereinbarung wird unbefristet abgeschlossen. Sie kann jedoch von beiden Seiten mit einer
Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.
Bereits vereinbarte Lesungen sind aber noch gemäß dieser Vereinbarung durchzuführen.

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder 
undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die 
Parteien sind sich einig, dass für diesen Fall eine dem Gewollten in rechtlich zulässiger Weise 
möglichst nah kommende Bestimmung gelten soll.

Ort, Datum

Wielenbach, 04.04.2023

Leseagentur Autor
Christine Rothwinkler Simon Viktor

Dießen, 05.04.23


